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Jahresabschlüsse 2022 und 2023 des Eigenbetriebes Ha-Py Schul-IT 
 

 
Der Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 -TOP 8 sowie 

am 17.12.2024 - TOP 13 - gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10a Nds. Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG) i. V. m. § 35 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) die von der Betriebsleitung gemäß 

§ 28 EigBetrVO i. V. m. § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG für die Jahre 2022 und 2023 aufgestellten 

Jahresabschlüsse beschlossen und der Betriebsleitung vorbehaltlos Entlastung erteilt. Im Vorfeld 

hat das Rechnungsprüfungsamt für beide Jahresabschlüsse einen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Gemäß § 36 Abs. 1 EigBetrVO liegen die Jahresabschlüsse sowie die Schlussberichte über die 

Prüfung der Jahresabschlüsse des Rechnungsprüfungsamtes für sieben Werktage (außer 

samstags), beginnend mit dem Tag nach der Bekanntmachung, zur Einsichtnahme im Kreishaus, 

Amt für Finanzen, Zimmer 2C.11, in Hameln, Süntelstraße 9, während der Öffnungszeiten 

öffentlich aus.  

 

 

 

Landkreis Hameln-Pyrmont                                                            Hameln, den 11.04.2025  

Der Landrat  

 

gez.  

 

Dirk Adomat  

 

 

 

**** 
 

 

 

 

  



 

Ausgabe 12/2025, ausgegeben am 15.04.2025  Seite 3 von 4 
 

 

Haushaltssatzung 2025 

des Zweckverbandes Volkshochschule Hameln-Pyrmont 
 

Aufgrund der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Hameln-Pyrmont vom 

17.12.2021 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung 

beschlossen: 
 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird  
 

Erträgen von    3.201.000 € 
 

Aufwendungen von    3.200.600 € 
 

sowie im Vermögensplan mit 
 

Einnahmen von         70.400 € 
 

Ausgaben von         70.400 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt: 

 

Stadt Hameln          300.000 €  

Landkreis Hameln-Pyrmont          185.000 €  

Stadt Bad Pyrmont            14.580 €  

Stadt Hessisch Oldendorf            13.426 €  

Flecken Aerzen              7.995 €  

Gemeinde Emmerthal              7.523 €  

Gemeinde Salzhemmendorf              7.049 €  

Flecken Coppenbrügge              5.319 €  

Stadt Bad Münder            12.440 €  

 

§ 3 

Es werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

festgesetzt.  
 

§ 4 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird auf 120.000 € festgesetzt.  
 

 

Hameln, den 19.12.2024 
 

(Roland Cornelsen) 

Verbandsgeschäftsführer 
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Der Haushaltsplan 2024 liegt gemäß der §§ 16 Abs. 2 NKomZG i. V. mit 114 Abs. 2 S. 3 NKomVG vom 

28.04.2025 bis einschließlich 08.05.2025 (am 02.05.2024 sind die vhs-Häuser geschlossen) im vhs-

Haus, Büro 108, Ohsener Str. 108, Hameln, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich 

aus. 
 

 

 

**** 
 


